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IJraktirrfje glätter für î>te gäerkflatt
mit beßmberet SBerucîficfitiguttg ber

®unft im § an b Merl.
fjerauâgegeben unter .SOlitmirfung fcßmeizertfcßer

Sïuîtftbanbroerfer unb Secfmifet
boit palter §enn-$jiïlbingt)aufen.

ffrpn für to ßfpjifllf« JlnMikttinra to Wjiufij. ©rtocrürnerrin»,

QÊrfdjetnt je ©amStugS unb fofiet per Quartal ffr. 1. 80, per ^abr ffr. 7. 20,
3uferate 20 (St§. per lfpaltige fßetitjeile, bei größeren Aufträgen

entfprecßenbert (Rabatt.

gitttidj, &cti 30, £jmtt 1891.

§i|e|ï bu gui, fo ftße fcffe:
<Wter §ib, bas iff ber ßeffe.

Seifte^. (fkiöer&eöerein.
(Officielle SRitteilung.)

Meu Scftioimuorfmitöeit cur
Sfrndftunn empfohlen.

Sa üerfdfjtebene ©eftionen
ber 2J?einung zu fein feßeinen,
baß für bie 33ertretung jeber
©eftion an ber näcßften Sele*

giertenberfammlung ber § 6 ber Statuten naeß ben neuen
Anträgen beS genltralborftanbeS meßgebenb fei, mäßrenb
felbftberftänblicß bie bisherigen Statuten noch ©eltung
haben, fo fehen mir uns beranlaßt, um jeben Irrtum betr.

Sefdjkfung ber näcbften Selegiertenoerfammlung p oerhüten,
mieberholt auSbrikflicß baranf aufmerffam p machen, baß
jebe ©eftion nur bie ber 3^61 ber beitragenben it
glieber entfprechenbe 3ahl üon ftimmbereeßtigten Sele*
gierten nach föeriSau aborbnen fann.

SBir erfudhen ferner bie ©efttonSoorftänbe nocfjmatê, jebem
ihrer Selegierten bie f. 3- pgefanbte SlnSloeiSfarte
reebtfeitig einphänbigen, ba ohne eine folcße fein S3ereinS=

mitglieb p ben auSfcßließlich für bie Selegierten referbierten
ißläßett beS SSerfatnmlungSlofalS jugelaffen merben fann.
©benfo finb rechtzeitig, b. h- bis fpäteftenS 5. Suli mittelft
ber jugefanbten harten bem ©emerbefefretariat in Zürich bie

Selegierten anzumelben unb bie gaßl berfelben be§m. ber

SerfammlungSbefucßer £>rn. fßarquetier §ugentobler in fèeriSau
mitzuteilen.

Sie fßerfammlung oom © o n n t a g beginnt um 8 Uhr

(ftatt 7 Uhr) morgens mit ben äkrßanblungen über bie beiben
SiSfuffionSthemaS, roop jebermann freunblicf) eingelaben ift.

S3etreffenb baS erfte Shema „görbernng ber 23erufS
lehre beim Otte f ft er" finb bie Slnträge beS (Referenten,
§rn. Slationalrat 233 i I b in ©t. ©allen, nod) nicht eingelangt

Setreffenb baS zmeite Shema „S er S e f ä h i g u n g S*
n a cß m e i S im £> a n b m e r f " lauten bie Slnträge beS
^Referenten, §rn. 3)1 eil i, ©eßuhmaeßermeifter in Surbenthal,
rnie folgt:

1. Ser S3efäbtgungSnacßmeiS ift in ben heutigen 3eit=
oerhältniffen meber praftifcß burchführbar, noch fann bon
ihm bie fjebung beS §anbroerferftanbeS ober bte beffere
©icßerfteHung feiner ©piftenz erroartet merben. Sie mit bem
SefähigungSnacßmeiS notmenbig berbunbene feßarfe Slbgrenzung
ber einzelnen ©emerbe führt nur zu enblofen ©treitigfeiten
unter bermanbten ©emerfen unb hemmt bie freie ©ntfaltung
ber borroärtS ftrebenben fjanbtoerfer, mährenb ©roßinbuftrie
unb Kapital fid) auf ffoften beS SïleingemerbeS meiter ent=
mideln fönnen. Ser @tßmetzerifd;e ©emerbeberein fann beS=

halb bie 303 i e b e r e i n f ü h r u n g beS SSefäßigungSnacßroeifeS
n i ß t empfehlen.

'2. Sie mit ber Söiebereinfüßrung be§ SefäßigungSnacß*
roeifeS bezmeefte Sefämpfung ber (ßfufeßeret unb
gemiffenlofen ffonfurrenz im £attbmerf läßt fieß
beffer erzielen einerfeits bureß fjebung ber Sferufstücßtigfeit
unb bureß fefteS Sufammenßalten ber SMfterfcßaft, anberfeitS
bureß gefeßlicße 23orfcßriften gegen unreelle Slnpreifungeu unb
Sorfpiegelungen, fcßminbelßafte SluSberfäufe u. bergt.

^ für
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Praktische Matter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn Holdinghausen.

Organ für die oWellm PMilmüonen des schweif. Gewerbevereins,

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20,
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 3O. Jnni t8S4.

Sitzest du gut, so sttze feste:
Alter Sitz, das ist der beste.

Schweiz. Gewerbevcrein.
(Offizielle Mitteilung.)

Men Scktionsvorständcn zur
Beachtung cmpfohlcu.

Da verschiedene Sektionen
der Meinung zu sein scheinen,

daß stir die Vertretung jeder
Sektion an der nächsten Dele-

giertenversammlung der K 6 der Statuten nach den neuen
Anträgen des Zentralvorstandes maßgebend sei, während
selbstverständlich die bisherigen Statuten noch Geltung
haben, so sehen wir uns veranlaßt, um jeden Irrtum betr.
Beschickung der nächsten Delegiertenversammlung zu verHuten,
wiederholt ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, daß
jede Sektion nur die der Zahl der beitragenden Mit-
glieder entsprechende Zahl von stimmberechtigten Dele-
gierten nach Herisau abordnen kann.

Wir ersuchen ferner die Scklionsvorstände nochmals, jedem
ihrer Delegierten die s. Z. zugesandte Ausweiskarte
rechtzeitig einzuhändigen, da ohne eine solche kein Vereins-
Mitglied zu den ausschließlich für die Delegierten reservierten
Plätzen des Versammlungslokals zugelassen werden kann.
Ebenso sind rechtzeitig, d. h. bis spätestens 3. Juli mittelst
der zugesandten Karten dem Gewerbesckretariat in Zürich die

Delegierten anzumelden und die Zahl derselben bezw. der

Versammlungsbesucher Hrn. Parquetier Hugentobler in Herisau
mitzuteilen.

Die Versammlung vom Sonntag beginnt um 8 Uhr

(statt 7 Uhr) morgens mit den Verhandlungen über die beiden
Diskussionsthemas, wozu jedermann freundlich eingeladen ist.

Betreffend das erste Thema „Förderung der Berufs-
lehre beim Meister" sind die Anträge des Referenten,
Hrn. Nationalrat Wild in St. Gallen, noch nicht eingelangt.

Betreffend das zweite Thema „D er B e f ä h i g u n g s-
Nachweis im Handwerk" lauten die Anträge des
Referenten, Hrn. M eili, Schuhmachermeister in Turbenthal,
wie folgt:

1. Der Befähigungsnachweis ist in den heutigen Zeit-
Verhältnissen weder praktisch durchführbar, noch kann von
ihm die Hebung des Handwerkerstandes oder die bessere

Sicherstellung seiner Existenz erwartet werden. Die mit dem
Befähigungsnachweis notwendig verbundene scharfe Abgrenzung
der einzelnen Gewerbe führt nur zu endlosen Streitigkeiten
unter verwandten Gewerken und hemmt die freie Entfaltung
der vorwärts strebenden Handwerker, während Großindustrie
und Kapital sich auf Kosten des Kleingewerbes weiter ent-
wickeln können. Der Schweizerische Gewerbeverein kann des-
halb die W i e d e r e i n fü h r u n g des Befähigungsnachweises
nicht empfehlen.

it. Die mit der Wiedereinführung des Befähigungsnach-
weises bezweckte Bekämpfung der Pfuscherei und
gewissenlosen Konkurrenz im Handwerk läßt sich
besser erzielen einerseits durch Hebung der Berufstüchtigkeit
und durch festes Zusammenhalten der Meisterschaft, anderseits
durch gesetzliche Vorschriften gegen unreelle Anpreisungen und
Vorspiegelungen, schwindelhafte Ausverkäufe u. dergl.



186 gßußrferte ganbroerfter-Jeitunj (Organ für bie offigietten fßublilattonen beS ©djmetg. ŒewerbeBereinS) 91o. 14

3. 211 e iff er p r ii f u n g e n bürften gleich ben Se^rIingS=
Prüfungen infotueit einen ibeeßen 91ußen Saßen, als baS Se»

mühen um ben Sittel „(Geprüfter 2Reifter" bie jungen £anb»
tuerfer gu gleiß unb ©trebfamfeit anfpornen, i^re fÇreube

gum Seruf unb gur SIrßeil beleben unb bent als berufStüdjtig
befunbenen $anim.rf3mei.fter mebr Sichtung unb Sertrauen
erwerben fßnnten. Sine rechtliche Se beutung wirb
aber ben ßlleifterprüfungen fet)on beSßalb nicht guerlannt
werben, weil baS ©cßweigerbolf faum jemals einem ©efeß
feine guftimmung gäbe, baS bie Iängft abgefdjafften S8orrecè)te

ein seiner ©länbe aber Sürger wieber einführen Wüßte.
4. Ser <Stf)weiserifd)e ©emerbeberein wirb, inb ttt er bie

Seftrebungcn für ©rlangung eines fcfjweigerifeßeit ®e
merbegefeßcS unabläffig fortfegt, and) bie borermähnten
fragen näher prüfen unb babei feine 2Bünfd)c in biefem
©inne gur ©eltung bringen.

Seit. Slusfdjufj.

^emerfiewretn.
fclegtcrtemierfannnlung ttt gjntsttu.

MET Sie in 3ürid) tmrdjreifcnben pp. Selegierleu unb\3cntral=
»orftanbSmitglteber finît frciinöfdjcifttidjft ctngelabeit p einer gefcltigcn
3ufammeiifiiiift jyreitag bat 6. 3ult, nbenbö 8 Uljr, im SlitSj'teltungS»
Picftfliivaut (Soubnüc^pauifion). IHcferbicrtc 2'läße.

See Sorftanb beb ©ctocrbeuemnS 3>w<rb-

fBttv SelcgicrtcnDerfüinntluiiii bc§ Sdjtocij.
®ett>erbetoemn§ ttt £ert§ßtt.

(Singefanbt auS SBintertpur).

SluS Perfd)iebenen Slngeidßen gu fcßließen, bürfte an ber

fommenben Selcgiertenberfammlung beS ©chweig. ©ewerbe»
bcreinS in §criSau bie 2BaßI bee SorcrteS nic^t mit ber

gewohnten ©inmütigfeit frfcigen @3 ift eine ©trömunff
boihatiben, Welche einen Sfßechfcl öerlanpt. fjrägt man abet
ben ©rünben nadj, fo fdbeinen unS biefelben nießt fticppaltig
gu fein unb metjr au8 perfönlicßen Slntipathien gu befteßen,
aie auf fachlicher Safis gu ruhen. Sie Dppofition richtet
fieß namentlich gegen ben bermaiigen 3entralpräfibenter. 91ad)

unferer Uebergeugung mit Unrecht, fpat nicht bcrfelbe bie

Scftrebungen unb Sßünfdje beS ©djmeig. ©emerbeoereinS

jebergeit in ber Sunbeéoerîammlung iomohl als Stationalrat
wie als ©tänberat mit ©efdiief, SetftänbniS unb ©rfolg ber»

fochten? ©oßte feine Ocrbienftlicbe Shätigfeii als fßräfibent
ber ftänberätlichen Sommifficn für bie ©emerbegefeßgebung
fchon oergeffen fein? fpat man eS ihm — orer wem? —
gtt nerbanfen, baß ber ©ewerbeartifel oerworfen würbe? 3ft
eS für ben ©ewerbcüerein nicht mehr oon Sorleil, im 3entral=
borftanb ÏÏJÎânner gu hüben, welche unfere Sntertffen auch

in bett ßiatSiälen t ertreten unb unfere Sbeen an maßgebenber
©teße gnr ©eltung bringen tonnen? Unb haben bie übrigen
fßlitglieber beS leitenben SluSfchuffcS nicht immer ihre Sflidjt
gethan unb finb wir ihnen nicht ßiefür SDanE fdjulbig? ©oß
biefer Sanf in febnöbem Uebecgchen bei ber 2BaßI beS Sor»
orteS beftehen? 2Bir glauben, biefe fragen fteßen heißt fie
audf beantworten, unb bie befte Slniuo t ift bie SBiebermaht
bon 3ürid) gum Sororte beS ©eßmeig. ©emerbeoereinS.

Weite eibg. patente für ©tftubutige» fdjitietaerifcfien
Ui'if)ntng§.

3ufammetiIegbarerSifch,bon3-2BürgIer:2Bächterin2larburg.
— Sehälter für bidftüffige ©ubftangen, bon 21. lööfch- mech-

g-lafchnerei, glumS. — geftonapparat gum redjtS» unb linfS»
fettigen geftonieren, bon Sißmißer=SrotherS in ©t. ©aßen.

— 3mitierte 5f3lattftic±)weßeretartitel, bon iß. Söninger in
©t. ©aßen. — Sampfmafd)apparat bon fjerb. 2Rohr in Dlteu.
— ©orfet, oon 3. gfifcher=Srucco in 3üri«i>. — Srairoftßerb,
bon S. l?Mer=Stüb in 3üridß. — ©igarren mit Slluminium»
fpiße, bon ©mil Oertip in 2BpI. — ©leftrifepe Slntrieb--©in»

ridptung bei 2Ber!geugmafd)inen, oon ber ßRafdjinenfabrif
Derlifon. — ßiotationSmotor, bon ©mil Soße in ©enf. —
SDpnamo= eleftrifcpe OJÎafcpine, bon ber Comp, de l'Industrie
eléetrique in ©enf. — Suftbüdjfengürtel, bon p. fßrager»
Sauer in 3ürid).

!ßcröanb§iuefen.
©djioetjer. ©(hittieb£= unb 2Baguerutetfter=f8erein. 3m

3unftSpaufe gur ©djmiebftube in 3ürich hielt am 24. Sunt
ter ©djweiger. ©<hmiebe= unb SBagnermeifterberein feilte
orbentliche ^auptnerfammluna ab. Siefelbe mar galjlreid)
befuept, über adjtgig fßlitglieber auS beinahe aßen Kantonen
ber ©chweig waren erfdjtenen. 3« ben Serbanb melbeten
fid) acht neue 3toeigfe£tionen gur Slufnapute an; biefelbe er»

folgte mit SIfflamation. 2la bie Selegiertenberfammlnng beS

©djmeigerifchen ©emerbeoereinS nach §eri§au würben abge»
orbnet bie ôerren ©djmiebemeifter ißeter in 3ßnau, §ufbe=
fchlaglehrer ©idjenberger in Sern unb ©djmiebemeifter ©erftner
in Sern. Sie SehrliitgSprüfungSirage in bem ©ewerbe ber
©chmiebe unb SBagner würbe an eine ^ommiffion gemiefen,
welche an ber nächften außerorbentlichen ©eneraloerfammlung
Sericht unb Sintiäge gu unterbreiten hot. Ueber bie jtjraqe
ber Unfaflberficherung referierte §r. Sroft bon Sugern. ffir
betonte bie fßotwenbigleit ber ©inführung berfelben. 9In
baS furge fReferat fhloß fid) eine lebhafte SiSfuffion, bie

fdjließtid) bamit enbigte, baß audi biefe jjrage gur reiflichen
Srüfung unb ©teßung befttmmter Sintiäge an ber nächften
Serfammlung an eine Jîommiffion gu weifen fei. Sie ©et»
tion ©hur hatte einen Slntrag bahingehenb gefteßt, eS möchte
ber Serein bei ben SunbeS» unb fïantonëbehôrben babin
Wirten, baß bei Sergebung bon ©taatSarbeiten bie inlän»
bifdhen Çanbwerlmeifter mehr berütffid)tigt werben, als eS

bisher ber gaß tuar. 3a fcharfer SBeife fritifiert ber Die»

ferent ©täbeli baS bisherige Sorgehen ber Sehörben. ©S

entfpinnt frep eine äußerft lebhafte SiSfuffton. Sie forage
wirb gur ©teßung beftimmter Slnträge an baS 3tntralfomitee
gemiefen. Sie SBerfftattorbnung beS fantonalen gürdjerifchen
©chmiebe» unb SBagnermeifterbereinS wirb gutgeheißen, ©ine
Slnregung, eS möchten SRittel unb SBege beraten werben,
wie bem einheimifdjen ©ewerbe neue ©rmerbSqueßen guge»

miefen werben lönnten, wirb lebhaft begrüßt. („91 3- 3 ")
Sie ÜBtener ©lafergeuoffenfchaft beroffentlicpt folgenbe

©tllärung: „3n ber Seoölferung SBienS ßerrfept aßgemeiu
bie Slnficht, baß bie ©lafermeifter bie ^agellataftrophe, bie

SSien betroffen, in ircoulanter Söeife gu ihrem Soiteile auS»

nügen, weil felbe ben foloffalen ©chaben an ©lastafeln mit
einer bebeutenben SreiS=6rhöhung herfteßen. Sie ©lafer»
meifter SötenS muffen jebod) biefen Slnmurf als boflfommen
ungerecht gnrüdweifen unb bringen bem Sublifum gur Sîennt»

niS, baß nicht fie eS finb, oon Welchen bie StetS=©rhöhung
ber ©taStafeln herrührt, fonbern baß gang anbere gaftoren
biefeS ©reignis auSnüßen. ©o hat hauptfächlich eine ber

erften SafelglaSfirmen, als ber ^agelfchlag nach 7 Uhr morgeuS
enbete, fchon 3©tunben fpäter — um halb 11 Uhr bor»

mittags — bie ©lafer mittels pneumatifdjer ^orrefponbeng»
farten oerftanbigt, baß momentan eine fünfgigprogentige SreiS»
erhöhung beS ©lafeS eingetreten ift. Sie Sittergeuger haben
ebenfaßS fofort eine ©rhöljung bon brei ©ulben per hunbert
Silogramm oorgenommen. ©in Weiterer integrierenber Umftanb
ift auch ber, baß bie ©lafergeptlfen jeßt 5 bis 8 ft. SIrbeitS»

lohn für ben Sag oerlangen.

fêïeftrotedjnifdje 9îunbî^au.
©leîtrifchf föremsborriihtung. Sluf ber eleltrifheu

©traßenbahn 3"rich tourben am ©amStag nachmittag Ser»

fuche mit einer neuen ©rfinbung gemacht, welche aus ber

ÜJlafthinenfabrif Derlilon httborgegaugen ift. @S haubelt

fi^ um eine neue SremSborridjtung, welche eS ermöglicht,

18«; Illustrierte schweizerische Handwerker-Deitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) No. 14

3. Meisterprüfungen dürften gleich den Lehrlings-
Prüfungen insoweit einen ideellen Nutzen haben, als das Be-
mühen um den Titel „Geprüfter Meister" die jungen Hand-
werker zu Fleiß und Strebsamkeit anspornen, ihre Freude
zum Beruf und zur Arbeit beleben und dem als berufstüchtig
befundenen Handwerksmeister mehr Achtung und Vertrauen
erwerben könnten. Eine rechtliche Bedeutung wird
aber den Meisterprüfungen schon deshalb nicht zuerkannt
weiden, weil das Schweizervolk kaum jemals einem Gesetz

seine Zustimmung gäbe, das die längst abgeschafften Vorrechte
einzelner Stände oder Bürger wieder einführen wollte.

4. Der Schweizerische Gewerbeverein wird, ind m er die

Bestrebungen für Erlangung eines schweizerischen Ge-
Werbegesetzes unablässig fortsetzt, auch die vorerwähnten
Fragen näher prüfen und dabei seine Wünsche in diesem
Sinne zur Geltung bringen.

Lcit. Ausschuß.

Schweiz. Kewerveverein.
Dclegiertrnversammtung in Herisau.

WU" Tic in Zürich durchreisenden HH. Delegierte» »nd Zentral-
Vorstandsmitglieder find freundschaftlichst eingeladen zu einer geselligen
Zusammenkunst Freitag den ti. Juli, abends 3 Uhr, im Ausstcllungs-
Restaurant (Tonhalle-Pavillon). Reservierte Plätze.

Der Vorstand des Gewerbevereins Zürich.

Zur Delegiertenverscmmlung des Schweiz.
Gewerbevereins in Herisau.

(Eingesandt aus Winterthur).

Aus verschiedenen Anzeichen zu schließen, dürfte an der
kommenden Delcgiertenversammlung des Schweiz. Gewerbe-
Vireins in Hcrisau die Wahl des Vorortes nicht mit der

gewohnten Einwütigkeil rrsolgen Es ist eine Strömung)
voihanden, welche einen Wechsel verlangt. Frägt man aber
den Gründen nach, so scheinen uns dieselben nicht stichhaltig
zu sein und mehr aus persönlichen Antipathien zu bestehen,
als auf sachlicher Basis zu ruhen. Die Opposition richtet
sich namentlich gegen den dcrmaligcn Zentralpräsidcnter. Nach
unserer Ueberzeugung mit Unrecht. Hat nickt derselbe die

Bestrebungen und Wünsche des Schweiz. Gewerbevereins
jederzeit in der Bundesversammlung sowohl als Natioualrat
wie als Ständerat mit Geschick, Verständnis und Erfolg ver-
fochten? Sollte seine verdienstliche Thätigkeit als Präsident
der ständerätlichen Kommission für die Gewerbcgcsetzgebung
schon vergessen sein? Hat man es ihm — owr wem? —
zu verdanken, daß der Gewerbeartikel verworfen wurde? Ist
es für den Gewerbcverein nicht mehr von Vorteil, im Zentral-
vorstand Männer zu haben, welche unsere Interessen auch

in den Ratsiälen vertreten und unsere Ideen an maßgebender
Stelle zur Geltung bringen können? Und haben die übrigen
Mitglieder des leitenden Ausschusses nickt immer ihre Pflicht
gethan und sind wir ihnen nicht hiesür Dank schuldig? Soll
dieser Dank in schnödem Uebecgchcn bei der Wahl des Vor-
ortes bestehen? Wir glauben, diese Fragen stellen heißt sie

auch beantworten, und die beste Aniu o t ist die Wiederwahl
von Zürich zum Vororte des Schweiz. Gewerbevereins.

Neue eidg. Patente für Erfindungen schweizerischen

Ursprungs.
Zusammenlegbarer Tisch, von J.Würgler-Wächter in Aarburg.

— Behälter für dickflüssige Substanzen, von A. Bösch. mech.

Flascknerei, Flums. — Festonapparat zum rechts- und links-
festigen Festonieren, von Billwiller-Brothers in St. Gallen.
— Imitierte Plattstichwebereiartikel, von P. Böninger in
St. Gallen. — Dampfwaschapparat von Ferd. Mohr in Ölten.
— Eorset, von I. Fischer-Trucco in Zürich. — Bratrostherd,
von C. Keller-Trüb in Zürich. — Cigarren mit Aluminium-
spitze, von Emil Oertly in Wyl. — Elektrische Antr!eb-Ein-

Achtung bei Werkzeugmaschinen, von der Maschinenfabrik
Oerlikon. — Rotationsmotor, von Emil Kölle in Genf. —
Dynamo-elektrische Maschine, von der Lorirzz. às l'Iiàstrrs
slsotriczws in Genf. — Luftbüchsengürtel, von H. Prager-
Bauer in Zürich.

Verbandswesen.
Schweizer. Schmiede- und Waguermeister-Verein. Im

Zunftshause zur Schmiedstube in Zürich hielt am 24. Juni
der Schweizer. Schmiede- und Wagnermeisterverein seine
ordentliche Hauptversammlung ab. Dieselbe war zahlreich
besucht, über achtzig Mitglieder aus beinahe allen Kantonen
der Schweiz waren erschienen. In den Verband meldeten
sich acht neue Zweigsektionen zur Aufnahme an; dieselbe er-
folgte mit Akklamation. An die Delegiertenversammlnng des

Schweizerischen Gewerbevereins nach Herisau wurden abge-
ordnet die Herren Schmiedemeister Peter in Jllnau, Hufbe-
schlaglehrer Eichenberger in Bern und Schmiedemeister Gerstner
in Bern. Die Lehrlingsprüfungsfrage in dem Gewerbe der
Schmiede und Wagner wurde an eine Kommission gewiesen,
welche an der nächsten außerordentlichen Generalversammlung
Bericht und Anträge zu unterbreiten hat. Ueber die Frage
der Unfallversicherung referierte Hr. Trost von Luzern. Er
betonte die Notwendigkeit der Einführung derselben. An
das kurze Referat schloß sich eine lebhafte Diskussion, die
schließlich damit endigte, daß auch diese Frage zur restlichen
Prüfung und Stellung bestimmter Anträge an der nächsten
Versammlung an eine Kommission zu weisen sei. Die Sek-
tion Chur hatte einen Antrag dahingehend gestellt, es möchte
der Verein bei den Bundes- und Kantonsbehörden dahin
wirken, daß bei Vergebung von Staatsarbeiten die inlän-
dischen Handwerkmeister mehr berücksichtigt werden, als es

bisher der Fall war. In scharfer Weise kritisiert der Re-
ferenl Slädeli das bisherige Vorgehen der Behörden. Es
entspinnt sich eine äußerst lebhaste Diskussion. Die Frage
wird zur Stellung bestimmter Anträge an das Zentralkomilee
gewiesen. Die Werkstattordnung des kantonalen zürcherischen
Schmiede- und Wagnermeistervereins wird gutgeheißen. Eine
Anregung, es möchten Mittel und Wege beraten werden,
wie dem einheimischen Gewerbe neue Erwerbsquellen zuge-
wiesen werden könnten, wird lebhaft begrüßt. („N Z. Z")

Die Wiener Glasergenossenschast veröffentlicht folgende
Erklärung: „In der Bevölkerung Wiens herrscht allgemein
die Ansicht, daß die Glasermeister die Hagelkatastrophe, die

Wien betroffen, in ircoulanter Weite zu ihrem Voiteile aus-
nützen, weil selbe den kolossalen Schaden an Glastafeln mit
einer bedeutenden Preis-Erhöhung herstellen. Die Glaser-
meister Wiens müssen jedoch diesen Anwurf als vollkommen
ungerecht zurückweisen und bringen dem Publikum zur Kennt-
nis, daß nicht sie es sind, von welchen die Preis-Erhöhung
der Glastafeln herrührt, sondern daß ganz andere Faktoren
dieses Ereignis ausnützen. So hat hauptsächlich eine der

ersten Tafelglasfirmen, als der Hagelschlag nach 7 Uhr morgens
endete, schon 3Vz Stunden später — um halb 11 Uhr vor-
mittags — die Glaser mittels pneumatischer Korrespondenz-
karten verständigt, daß momentan eine fünfzigprozentige Preis-
erhöhung des Glases eingetreten ist. Die Kitterzeuger haben
ebenfalls sofort eine Erhöhung von drei Gulden per hundert
Kilogramm vorgenommen. Ein weiterer integrierender Umstand
ist auch der, daß die Glasergehilfen jetzt 5 bis 8 fl. Arbeits-
lohn für den Tag verlangen.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrische Bremsvorrichtung. Auf der elektrischen

Straßenbahn Zürich wurden am Samstag nachmittag Ver-
suche mit einer neuen Erfindung gemacht, welche aus der

Maschinenfabrik Oerlikon hervorgegangen ist. Es handelt
sich um eine neue Bremsvorrichtung, welche es ermöglicht,
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